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Schneein Wien .DieSchneeaufräumungsarbeitensind in vollemGange .Nachdem
erstenSchneefallamDienstagwurdensofortalle 11o0städtischenStrassenrei¬
nigungsarbeiter und zehn Kehrmaschinenzüge zu den nozwendigen Aufräumungsar¬

beiteneingesetzt .AmMittwochwurdendazunochetwa1800Arbeitsloseaufge¬
nommenundüberdies250Pferdeschneepflügein denDienstgestellt .AmDonners¬
tag vormittags arbeiteten die eigenen Mannschaftenund nachmittagswurdeein
verstärkter Streudienst in Betrieb gesetzt . Heutewurdenetwa1200Arbeitslose
in den Dienst gestellt ,die mit dem gesamten städtischen Strassenreinigungs - ¬

personalanderSäuberungderStrassenarbeiten.

Aelen

DerObersteGerichtshofüber die AufwertungvonKronenschulden .EinBesitzer

vonPfandbriefender niederösterreichischenLandes-Hypothekenanstalthatdie
Bestellungeines Kuratorszur Wahrungder gefährdetenRechtederPfandbriefbe¬
sitzer begehrt . Dieerste Instanz hat auf dieses Ansucheneinen Kuratorbestellt

"insbesonderezur Erwirkungeiner angemessenenAufwertungder Zinsscheineundde lon

verlosten Stücke .„ DasRekursgericht ist der erstinstanzlichen Entscheiffungbei¬
getreten . DerOberste Gerichtshof hat nunmehr dem von der niederösterreichi¬S

schen Landes - Hypothekenanstalt i . . eingebrachten Revismonsrekurs Folge gege¬

ben . DieseEntscheidungist umsointeressanter ,weil es der erste Fallist,in
demder ObersteGerichtshofeinen Antragauf Bestellungeines Kuratorswegen
Aussichtslosigkeit der Aufwertungeiner Kronenschuldabgewiesenhat .Ausder

slo
Begründungsei folgendeshervorgehoben: ch ) anreinigungs

" Wennes auch im allgemeinen richtig ist ,dass das wegen der Bestellung
eines Kurators im ausserstreitigen Verfahren angegangenenGericht sich überdie
Durchsetzbarkeit der geltend gemachten Ansprüche nicht äussern soll,so gilt
dies doch nur mit der Einschränkung ,dass das Gericht über ein derartiges Be¬
gehren sofort und zwar abweisend erkennen kann ,wenn nach der Sach - undRechts¬

lage die vom Kurator zu verfolgenden Ansprüche völlig undurchsetzbar sind .
Nach dem Beschlusse der ersten Inatanz soll,wie schon erwähnt ,der Kurator
eine angemessere Aufwertung der von der Anstalt in Kronen auszubezahlenden
Zinsscheine und verlosten Stücke erwirken .Eine Aufwertung im Rechtswege zu
erzielen ,ist aber nach dem derzeitigen Stande der Gesetzgebung ausgeschlossen .
Denn die Pfandbriefe enthalten das Versprechen ,den Betrag ,auf den sie lauten ,
in der durch das Gesetz vom 2 .August 1892 ,RGBL .Nr .126 ,eingeführten Kronen¬
währung zu werzinsen und nach Verlosung in dieser Währung zurückzuzahlen ,
Kronenschulden sind aber nach der Vollzugsanweisung vom 25 .März 1919,St . G .
Bl .Nr .191 ,und nach dem Schillingrechnungsgesetz derart zurückzuzahlen ,dass

für 10 . 000Kronen 1 Schilling gezahlt wird ,Hat aber die Zahlung der Zinachei¬
ne und die Einlösung der verlosten Stücke nur in dem Verhältnis von 10 . 000
Kronen :1 Schilling zu erfolgen ,so kann darin ,dass sie erfolgt ,eine Gefähr¬
dung der Rechte der Pfandbriefbesitzer nicht erblickt werden .Es wäre ein völ¬
lig zweckloser ,die Pfandbriefbesitzer schädigender Aufwand ,einen Kurator zur
Durchsetzung so aussichtloser Aufwertungsansprüche zu bestellen und es ist
eine offenbare Gesetzwidrigkeit darin zu finden ,dass zur Wahrung der Rechte
dieser Pfandbriefbesitzer von den Voråmatanzen ein Kurator bestellt wurde .
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